
 

 

 

 

 
 

 

Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Neufassung der Satzung über die Einrichtung und Tätigkeit eines Behindertenbeirates im 
Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 26. Juni 2008 
 
 
Sachverhalt: 
 
Das Inkrafttreten des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. 
Dezember 2010 hat unter anderem zur Folge, dass auch die Satzung über die Einrichtung und 
Tätigkeit eines Behindertenbeirates im Landkreis Rotenburg (Wümme) an die neue Rechtslage 
anzupassen ist. 
 
Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Behindertenbeirates am 13.12.2011 für die 2. 
Wahlperiode wurde einvernehmlich angeregt, zukünftig einen zweiten Stellvertreterposten 
einzurichten. 
 
In der beigefügten Gegenüberstellung der alten und neuen Satzung ist diese Anregung bereits 
aufgenommen worden. Die jeweiligen Änderungen sind aus Gründen der Übersichtlichkeit 
kursiv in Fettschrift dargestellt. 
 
Die Neufassung der „Satzung über die Einrichtung und Tätigkeit eines Behindertenbeirates im 
Landkreis Rotenburg (Wümme)“ ist ebenfalls als Anlage beigefügt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Es wird empfohlen, die Neufassung der anliegenden „Satzung über die 
Einrichtung und Tätigkeit eines Behindertenbeirates im Landkreis 
Rotenburg (Wümme)“ zu beschließen. 
 

 
 
 
Luttmann 

 

Besch l ussvor lage  
Sozialamt  

Tagesordnungspunkt: 7 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2011-16/0192 

Status:         öffentlich 

Datum:     25.07.2012 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

02.05.2012 Ausschuss für Gesundheit, Senioren und Soziales 

24.05.2012 Kreisausschuss 

05.07.2012 Kreistag 
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